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Kinder und Jugendliche schützen - Social-Media-Nutzung wirksam regulieren 

 
 

Der BDP stellt fest, dass unbegrenzte Social-Media-Nutzung eine zunehmende schädliche Wirkung 

auf Kinder und Jugendliche hat. Junge Menschen zeigen psychische Störungen u. a. wie Depres-

sion, kognitive Defizite wie Aufmerksamkeitsstörungen und eingeschränkte soziale Kompetenzen. 

Es besteht dringender Handlungsbedarf! Es gibt bereits jetzt genügend wissenschaftliche Evidenz 

für eine erhebliche Schädigung der Kinder und Jugendlichen durch Nutzung von Social-Media. Das 

Vorsorgeprinzip ist anzuwenden! Die Forschung muss weiter ausgebaut werden.3 

Die Verantwortung für altersgemäße Inhalte muss nach dem Verursacherprinzip den Betreibern 

der Plattformen ggf. aufgezwungen werden, indem staatlicherseits reguliert und kontrolliert wird. 

Die Plattformbetreiber müssen die Funktionsweise und die wesentlichen Entscheidungslogiken ih-
rer Algorithmen, deren Auswirkungen auf Nutzerinnen und Nutzer, sowie Methoden und Ergebnisse 

von regelmäßig durchgeführten Compliance-Prüfungen transparent darlegen, sodass diese für Auf-

sichtsbehörden und Forschungseinrichtungen nachvollziehbar und überprüfbar sind. 

Eine Altersverifikation sollte unter Berücksichtigung eines geeigneten Datenschutzes eingeführt 

werden. Die Instrumente der Altersfeststellung sollten sicher, zuverlässig und datensparsam sein. 
Dazu wird von einer dritten Stelle, die zumeist auf gesetzlicher Grundlage bereits über Angaben 

zum Alter der betreffenden Person verfügt, ein verschlüsselter Altersnachweis erzeugt und an die 

Plattform übermittelt (National Coalition, 2026).4  

Eine altersgerechte Staffelung für den Zugang zu Social-Media ist aus entwicklungspsychologischer 

Sicht sinnvoll.3  

Rechtliche Vorgaben können Eltern in der Medienerziehung ihrer Kinder unterstützen. Die KIM- 
und JIM-Studien belegen, dass bereits zwei Drittel der Eltern die Kontrolle abgegeben haben.5,6,7  

Gerade Eltern von jüngeren Kindern (bis 10 Jahre) müssen gezielt und verstärkt angesprochen 

werden. Entsprechende Public-Health-Kampagnen des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit 
(BIÖG) könnten dies unterstützen. Schulungsangebote für Eltern könnten beispielsweise auf Lan-

desebene durch die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung (LVGFSH) unterstützt werden.  

Die Medienkompetenz der Pädagog*innen in Kita und Schule muss gesteigert werden, sowohl was 
den (sinnvollen) Umgang mit den Medien als auch die Gefahren betrifft.  

Da das allein nicht ausreicht, sollten Medienberater*innen vor Ort das pädagogische Personal (und 

die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern) beraten können. Social-Media-Sprechstunden sind 
insbesondere an weiterführenden Schulen einzurichten.  

Ein Smartphone-Verbot an Schulen (bis ggf. 10. Klasse) sollte landesweit gelten. Erste Erfahrun-
gen in Schleswig-Holstein und in anderen Staaten bestätigen den Nutzen.8 
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